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I 0030/2016 (DBK) 
Interpellation Franziska Roth (SP, Solothurn): Reorganisation Erwachsenenbildungs-

zentrum EBZ (02.03.2016)  

 
Dem Amtsblatt vom 26.2.16 ist zu entnehmen dass für das Erwachsenenbildungszentrum Ol-
ten ein Leiter/eine Leiterin EBZ, 50%-Pensum, gesucht wird. Diese Ausschreibung erstaunt, 
wurde doch in der BIKUKO nie darüber informiert, dass eine Überprüfung der Besetzung der 
Kaderstelle erfolgt wäre, obwohl dies naheliegen würde aufgrund der Pensionierung des 
heutigen Stelleninhabers von Olten. Die heutige Führungsstruktur der beiden EBZ Olten und 
Solothurn/Grenchen ist zu hinterfragen und aus unserer Sicht anzupassen. Der Kanton ist im 
Übrigen dazu aufgefordert, bei der Besetzung jeder Kaderstelle zu prüfen, ob diese sowohl in 
der Führung, als auch strategischen Ausrichtung wie auch in der Führungsstruktur den heuti-
gen wie auch den zukünftigen Herausforderungen genügt. 
Auf dem engen Kantonsgebiet des Kantons Solothurn werden zwei EBZ mitfinanziert, die 
organisatorisch den entsprechenden Berufsbildungszentren (BBZ Olten und BBZ Solothurn-
Grenchen) unterstellt sind und von zwei verschiedenen Leitern (mit je einem 50% Pensum) 
geführt werden. Beide EBZ müssen kostendeckend geführt werden und konkurrenzieren sich 
in vielen Angeboten direkt. Auf dem Markt müssen zwei verschiedene Marken beworben 
werden. Eine Folge daraus könnte sein, dass die Teilnehmerzahlen von einzelnen Angeboten 
an beiden Standorten nicht optimal sind. Konkurrenzierende Unternehmen führen dazu, dass 
Drittanbieter vereinfacht einen Zugang zum Markt erhalten und so entscheidende Marktan-
teile und Deckungsbeiträge gewinnen. Die Erreichbarkeit der Administration muss an beiden 
Standorten während den Bürozeiten sichergestellt sein. Dies bedeutet, dass an beiden Stand-
orten genügend Personal eingeplant werden muss. 
In diversen Kantonen, z.B. im Kanton Baselland und im Kanton Luzern wurde eine Reorgani-
sation der kantonalen Angebote im Bereich der beruflichen Weiterbildung (Höhere Berufs-
bildung und berufsorientierte Weiterbildung) vorgenommen. 2008 führte der Kanton Luzern 
alle Abteilungen, die einem BBZ der Grundbildung zugeordnet waren, zusammen und hob 
das neue WBZ Kanton Luzern in den Status einer eigenständigen Organisationseinheit mit 
eigenem Buchungskreis und Angeboten an sechs Standorten. Diese Einheit funktioniert her-
vorragend und nimmt eine zentrale Marktstellung in der Luzerner Bildungslandschaft ein. In 
dieser klaren Positionierung im Bereich Tertiär B und Quartär erwirtschaftet das Weiterbil-
dungszentrum bei einer Vollkostenrechnung einen Kostendeckungsgrad von ca. 105%. Be-
sonders wichtig ist, dass damit im Kanton Luzern mit einer Marke, einem Marketing erfolg-
reich jedes Jahr die gewünschten Fachkräfte für die Region ausgebildet werden. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Regierungsrat um Antwort auf folgende Fragen: 
1. Hat der Regierungsrat eine ausführliche Überprüfung der Führungsstruktur vorgenommen 

und die Vorteile einer Zusammenlegung der beiden EBZ zu einem Weiterbildungszentrum 
analog Luzerner Modell geprüft?  
a. Wenn ja, warum wurden die Ergebnisse anlässlich der BIKUKO Sitzung vom September 

2015 nicht vorgestellt?  
b. Wenn nein, warum wurde auf eine eingehende Überprüfung verzichtet?  

2. Das EBZ Olten bietet primär Nachholbildungen nach Art. 32 BBV an. Diese gehören in die 
Grundbildung und somit nicht zum Leistungsauftrag eines Weiterbildungszentrums im 
Tertiär B. 



a. Wird das EBZ Olten mit einer neuen Leitung weiterhin Grundbildungsangebote anbie-
ten? 

b. Wie stellt der Kanton sicher, dass sowohl im oberen wie auch unteren Kantonsteil 
Rechtsgleichheit für Interessenten der Nachholbildung nach Art. 32 BBV geschaffen 
wird? 

3. Mit der bereits erfolgten Stellenausschreibung wird die Chance auf die Stärkung der Terti-
är B-Ausbildung im Kanton Solothurn verpasst. Wie gedenkt der Regierungsrat die Leitung 
EBZ Olten anzustellen, um sich nicht die Option der Zusammenführung zu verbauen? 

 
Begründung 08.03.2016: Im Vorstosstext enthalten. 
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